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Bundesgesetz, mit dem das Gaswirtschaftsgesetz 2011 geändert wird 

zur Umsetzung der EU-Methan-Verordnung 

Entwurf - Begutachtung (Frist: 1.4.2026) 

Schreiben des Bundeministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus 

(BMWET) vom 3.3.2026 

Stellungnahme 

Zu dem im Betreff genannten Gesetzesentwurf gibt das Bundeskanzleramt folgende 

Stellungnahme ab: 

In der WFA wird zu den finanziellen Auswirkungen beim Personalaufwand dargestellt, dass 

pro Behörde rund fünf bis zehn Personen (auf Basis einer Vollzeit-Anstellung) benötigt 

werden. Zum Personalmehrbedarf für den Bund wird angemerkt, dass mit den 

vorhandenen Planstellen das Auslangen gefunden werden muss. Weiters wird jeweils auf 

den § 4 BFRG 2025 bis 2028 und BFRG 2026 bis 2029 und den Ministerratsvortrag 

„Effizienzsteigerung und Objektivierung im Bundesdienst (34a/1, Umlaufbeschluss vom 

12. Dezember 2025)“ verwiesen. 

Wien, am 30. März 2026 

Für den Bundeskanzler: 

Grad 

Elektronisch gefertigt 
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